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Auf einen Blick 

Gesamt-, Konzernbetriebsräte und Aufsichtsräte in Tochterunternehmen 
ausländischer Gesellschaften können von funktionierenden Europäischen 
Betriebsräten (EBR) sehr profitieren, da diese den direkten Zugang zum 
zentralen Management mit Sitz in einem anderen EU-Land ermöglichen. Der 
Anteil der Betriebsräte aus Deutschland in multinationalen Unternehmen mit 
EBR, die in der Betriebsrätebefragung des WSI angegeben haben, ihr Un-
ternehmen habe eine ausländische Muttergesellschaft, ist auf über 50 Pro-
zent im Jahr 2023 gestiegen. Parallel hat sich die Zahl der ausländischen 
multinationalen Unternehmen mit EBR, die über mindestens ein Tochterun-
ternehmen in Deutschland verfügen, auf rund 800 Unternehmen im Jahr 
2021 verdoppelt. 

Der EBR kann nur dann ein wichtiger Faktor im Mehrebenensystem der Mit-
bestimmung sein, wenn er seine Rechte auf Unterrichtung und Anhörung 
effektiv wahrnehmen kann – was für einen Großteil der EBR heute nicht zu-
trifft. Darüber hinaus hat nur etwa ein Drittel der 650 großen deutschen mul-
tinationalen Unternehmen, die die Kriterien der EU-Richtlinie 2009/38/EG er-
füllen, einen EBR. In Deutschland sind zudem 46 Prozent „alte“ EBR-Verein-
barungen, die noch nicht einmal die Mindeststandards der aktuellen EBR-
Richtlinie erfüllen müssen. 

Die Standards der derzeit gültigen EBR-Richtlinie 2009/38/EG sind kaum 
durchsetzbar, ihre Missachtung seitens multinationaler Unternehmen hat 
selten Konsequenzen. Die Richtlinie muss deshalb überarbeitet werden, um 
Rechtssicherheit, Rechtsdurchsetzung und Rechtsgleichheit für alle EBR in 
der EU zu garantieren – d. h. auch für Vertreter*innen in EBR mit Konzern-
zentralen in anderen EU-Ländern. 

Die Europäische Kommission hat im Januar 2024 wesentliche Veränderun-
gen an der EBR-Richtlinie vorgeschlagen. Die Analyse zeigt, dass sie tat-
sächlich geeignet sein können, die Wirkmächtigkeit von EBR in multinatio-
nalen Konzernen erheblich zu verbessern. Die wichtigsten Änderungsvor-
schläge beinhalten u. a. klare Regeln für den Unterrichtungs- und Anhö-
rungsprozess (z. B. Recht auf begründete Antwort des Managements zeitlich 
vor einer endgültigen Entscheidung), die Verschärfung der finanziellen Sank-
tionen (z. B. Verpflichtung der Mitgliedstaaten, den Jahresumsatz eines Un-
ternehmens in der Sanktionsbemessung zu berücksichtigen), Regeln gegen 
die missbräuchliche Einstufung von Informationen als vertraulich, die Klar-
stellung der Definition länderübergreifender Angelegenheiten und das Ende 
der Ausnahmen für EBR-Vereinbarungen, die nicht die Mindeststandards 
der Richtlinie erfüllen. 

Von den Änderungen nicht erfasst wären in Deutschland die derzeit 139 eu-
ropäischen SE-Betriebsräte (SE-BR) auf Grundlage des SE-Beteiligungsge-
setzes. SE-Richtlinie und SE-Beteiligungsgesetz sollten (neben notwendi-
gen Änderungen im Bereich der Unternehmensmitbestimmung) analog zu 
EBR-Richtlinie und Europäische Betriebsräte-Gesetz (EBRG) reformiert 
werden. 
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Das Europäische Parlament schlägt in seinem Initiativbericht aus dem Jahr 
2023 drei Maßnahmen vor, die EBR besonders aufwerten könnten: Die Ein-
führung eines EU-weit einheitlichen und konkreten finanziellen Sanktions-
rahmens orientiert an der DSGVO, eine einstweilige Verfügung, wenn multi-
nationale Unternehmen den EBR nicht richtlinienkonform anhören und die 
verbindliche Berücksichtigung von EBR-Stellungnahmen durch das Manage-
ment. 

1 Umkämpfter Weg zur Revision der EBR-Richtlinie 

Vor bald drei Jahrzehnten trat 1996 die Europäische Betriebsräterichtlinie 
94/45/EG in Kraft. Es war das erste Mal, dass eine gesetzliche Grundlage 
für transnationale Betriebsrätestrukturen geschaffen wurde. EBR vertreten 
die Interessen der Beschäftigten aus mehreren europäischen Ländern ge-
meinsam gegenüber dem zentralen Management in grenzüberschreitend tä-
tigen Unternehmen. Sie sind Gremien der Unterrichtung und Anhörung. Mit-
bestimmungsrechte, wie sie in Deutschland etwa durch das Betriebsverfas-
sungsgesetz garantiert sind, hat der EBR nicht. Nachdem sich bereits seit 
den 1980er Jahren Europaforen zur internationalen Koordinierung von Be-
schäftigteninteressen gegründet hatten, gibt es heute rund 1.370 aktive 
EBR, so viele wie nie zuvor. Die rechtliche Grundlage für die EBR wurde 
zuletzt 2009 durch die EBR-Richtlinie 2009/38/EG geändert, die 2011 in Kraft 
trat. 

So alt wie die Richtlinie selbst ist auch die Diskussion, „wie ihre Potenziale 
verwirklicht werden können“ (Waddington 2011, S. 216). Die Entwicklung der 
EBR ist sowohl in den multinationalen Unternehmen als auch auf der politi-
schen Ebene umkämpft. Immer wieder halten Unternehmensleitungen ge-
genüber EBR Informationen zurück, führen keine Anhörungen durch oder 
verzögern Prozesse, um die Gründung von EBR zu untergraben. Auf der 
politischen Ebene versuchen Arbeitgeberorganisationen einen strikteren ge-
setzlichen Rahmen zu verhindern (ebd. S. 212; De Spiegelaere et al. 2023; 
BusinessEurope 2023; BDA 2024). 

1.1 Defizite des geltenden Rechts 

Wie Waddington hervorhebt, ist es nicht zuletzt der neo-voluntaristische1 An-
satz der Richtlinie 2009/38/EG, der dazu führt, dass viele EBR-Mitglieder 
eine schlechte Qualität von Unterrichtung und Anhörung beklagen. Gründe 
dafür sind u. a. fehlende Definitionen und Zeitvorgaben sowie keine Ver-
pflichtung für das Management, die Ansichten des EBR tatsächlich in der 
Entscheidungsfindung zu berücksichtigen (Waddington 2011, S. 214). Die 
Unklarheit von Schlüsselbegriffen und der weite Spielraum für Verhandlun-
gen bei der Einsetzung des EBR führen dazu, dass die tatsächlichen Stan- 
 
————————— 
1 In einem früheren Beitrag hat Waddington (2006) den Begriff wie folgt bestimmt: „Die Richtlinie gestattet […] den Sozialpartnern nicht 
unerhebliche Verhandlungsspielräume. Bei der Richtlinie handelt es sich also um ein Gesetz, das seine Arbeitsparameter nicht genau 
definiert. Darauf bezieht sich der Begriff ‚neo-voluntaristisch‘.“ 
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dards für Unterrichtung und Anhörung in den einzelnen multinationalen Un-
ternehmen erst in der Praxis festgelegt werden (De Spiegelaere et al. 2023, 
S. 255). 

Wesentliche Defizite des geltenden Rechts betreffen den Prozess der Unter-
richtung- und Anhörung, die Einordnung von Informationen als vertraulich, 
Sanktionen und Zugang zur Justiz, die Definition „länderübergreifender An-
gelegenheiten“, den Fortbestand von Ausnahmen für bestehende Vereinba-
rungen vom geltenden Recht und einige weitere Regelungen (siehe auch 
Abschnitt 4.6). 

Unterrichtung und Anhörung 

Die Kernkompetenzen eines EBR liegen im Prozess der Unterrichtung und 
Anhörung. Bevor das Management eines Unternehmens eine Entscheidung 
in einer transnationalen Angelegenheit trifft, sollten die EBR-Vertreter*innen 
der Beschäftigten alle relevanten Informationen erhalten und die Möglichkeit 
haben, eine Stellungnahme abzugeben, die vom Management berücksichtigt 
werden kann. Bisher gibt es jedoch keine Verpflichtung für Unternehmen, 
EBR-Stellungnahmen zu berücksichtigen. In der Praxis werden außerdem 
fast 80 Prozent der EBR erst dann unterrichtet und angehört, wenn das Ma-
nagement eine strategische Entscheidung bereits getroffen hat (De Spie-
gelaere 2023 et al., S. 100). Ein möglicher Einfluss auf den Inhalt dieser Ent-
scheidungen ist damit ausgeschlossen. Studien zeigen weiterhin, dass in ei-
nem Großteil der EBR das Verfahren ohnehin kaum über die bloße Informa-
tion hinausgeht und die von der Richtlinie vorgesehene Konsultation eher die 
Ausnahme als die Regel ist (ebda, S. 81ff.). 

Vertraulichkeit von Informationen 

Ein häufiges Hindernis für die Arbeit von EBR ist die Einstufung relevanter 
Informationen als vertraulich (Meylemans/De Spiegelaere 2020; Europäi-
sche Kommission 2018, S. 27f.). In einer Befragung des Europäischen Ge-
werkschaftsinstituts (EGI) gaben knapp 40 Prozent der befragten EBR-Ver-
treter*innen an, dass Unternehmensleitungen häufig Informationen zurück-
halten mit der Begründung, diese unterlägen der Geheimhaltung (De Spie-
gelaere et al. 2023, S. 204). In Deutschland muss das Management einen 
EBR nur dann unterrichten, wenn Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
nicht gefährdet werden. Die Einstufung einer Information als vertraulich steht 
in Deutschland nicht unter behördlichem oder gerichtlichem Genehmigungs-
vorbehalt – eine Möglichkeit, die die EBR-Richtlinie in Artikel 8 (2) den Mit-
gliedsstaaten ausdrücklich einräumt. 

Sanktionen und Zugang zur Justiz 

Die Geltung der EBR-Rechte auf Unterrichtung und Anhörung in grenzüber-
schreitenden Angelegenheiten steht und fällt mit ihrer Durchsetzbarkeit. 
Kann der EBR in kritischen Fällen wie einer transnationalen Umstrukturie-
rung mit Folgen für die Beschäftigten auch dann sein Recht durchsetzen, vor 
der Entscheidung angehört zu werden, wenn das Management selbst kein 
Interesse an einer Beteiligung der Beschäftigtenvertreter*innen hat oder die-
ser grundsätzlich ablehnend gegenübersteht? Es kommt für den EBR darauf 
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an, seine Rechte juristisch effektiv, zeitnah und sanktionsbewährt durchset-
zen zu können. Möglichen Sanktionen kommt dabei eine entscheidende Be-
deutung zu. Wie Jagodzinksi (2014) ausführt, ist das Abschreckungspoten-
tial für die Wirksamkeit einer Sanktion zentral. Denn ein multinationaler Kon-
zern kann erwägen, „ob die Kosten einer Nichtbeachtung der EBR-Gesetz-
gebung (also die Sanktionen) höher oder niedriger sind als der Nutzen, der 
sich aus einer raschen Entscheidungsfindung beispielsweise in einem Fusi-
onsfall ergibt“ (ebda., S. 42). Bei einem multinationalen Konzern mit einem 
Umsatz im mehrstelligen Millionen- oder sogar Milliardenbereich kann eine 
Sanktion von wenigen tausend Euro aufgrund ihres „Portokassencharakters“ 
nicht abschreckend wirken (Hayen 2022, S. 2202–2208; vgl. Europäische 
Kommission 2018, S. 61ff.). 

Die Wirksamkeit von Sanktionen wird in der Richtlinie 2009/38/EG nicht in 
einem Artikel, sondern nur in Erwägungsgrund 36 thematisiert; sie müssen 
„wirksam, abschreckend und im Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung angemessen“ sein. In Deutschland ist eine Verletzung des Rechts auf 
Unterrichtung und Anhörung eine Ordnungswidrigkeit, für die ein Unterneh-
men im Falle der Verurteilung mit einer Strafe von maximal 15.000 Euro be-
legt werden kann. Diese geringe Strafe stuft Hayen (2022, S. 2203) zu Recht 
als europarechtswidrig ein, da sie keines der Kriterien (wirksam, abschre-
ckend, verhältnismäßig) erfüllt. 

Der vielleicht effizienteste Weg, das Management eines multinationalen Un-
ternehmens zur Beachtung der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte des 
EBR zu zwingen, wäre ein Unterlassungsanspruch, erwirkt durch eine einst-
weilige Verfügung (Hayen 2022, S. 2141). Eine Unternehmensentscheidung, 
die unter Missachtung der entsprechenden EBR-Rechte getroffen wurde, 
könnte so im äußersten Fall annulliert werden, bis ein ordentliches Unterrich-
tungs- und Anhörungsverfahren durchgeführt worden ist (vgl. auch Europäi-
sche Kommission 2018, S. 35). Arbeitsgerichte in Frankreich, Spanien und 
Belgien haben in einzelnen Fällen in diesem Sinne geurteilt, auch wenn eine 
explizite gesetzliche Grundlage dafür bisher nicht in der EBR-Richtlinie vor-
gesehen ist (Hayen 2022, S. 2139f.; Jagodzinki 2014, S. 4). Deutsche Ar-
beitsgerichte sind entsprechenden Anträgen von EBR mangels gesetzlicher 
Grundlage bisher nicht gefolgt (Hayen 2022, S. 2141). 

Länderübergreifende Angelegenheiten 

EBR sind ausschließlich für „länderübergreifende Angelegenheiten“ zustän-
dig. Deshalb ist eine klare Definition wichtig, weil sie praktisch wie juristisch 
darüber entscheidet, ob der EBR zu einer Unternehmensentscheidung ge-
hört werden muss. Nach geltendem Recht sind Angelegenheiten länderüber-
greifend, die das ganze multinationale Unternehmen oder Beschäftigte in 
mindestens zwei Ländern betreffen. In der Praxis gibt es auf Grundlage die-
ser einfachen Definition häufig Meinungsverschiedenheiten zwischen EBR 
und Management darüber, ob eine Entscheidung transnationalen Charakter 
hat. Dies kann etwa der Fall sein, wenn ein einzelner Standort geschlossen 
wird, Beschäftigte in einem anderen Mitgliedsstaat jedoch mittelbar betroffen 

————————— 
2 Übersetzung aus dem Englischen durch die Autor*innen. 
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sind. Immer wieder kommt es deshalb zu gerichtlichen Auseinandersetzun-
gen (Europäische Kommission 2018, S. 45). Eine Präzisierung der Definition 
erscheint daher notwendig. 

„Alte“ Vereinbarungen 

Die Richtlinie 2009/38/EG nimmt zwei Arten von EBR-Vereinbarungen von 
ihren eigenen Mindeststandards aus. Diese sogenannten bestehenden Ver-
einbarungen wurden entweder vor Inkrafttreten der ersten EBR-Richtlinie 
1996 oder in einem Interimszeitraum vor Inkrafttreten der aktuellen Richtlinie 
geschlossen. Das Fortbestehen „alter“ Vereinbarungen, die nicht an die Min-
deststandards der EBR-Richtlinie und des EBRG gebunden sind, bedeutet 
eine erhebliche Fragmentierung der EBR-Praxis zu Lasten von Rechts- 
sicherheit und Rechtsgleichheit für EBR-Vertreter*innen (vgl. Hayen 2022, 
S. 2178–2192). 

1.2 Der aktuelle Reformprozess 

Mit der Evaluierung der Umsetzung der EBR-Richtlinie durch die EU-Kom-
mission 2018 nahm die Diskussion um eine mögliche Nachbesserung der 
Richtlinie an Fahrt auf (Europäische Kommission 2018). Der Europäische 
Gewerkschaftsbund (EGB) forderte bereits in seinem 2017 beschlossenen 
Positionspapier „Für eine moderne EBR-Richtlinie im digitalen Zeitalter“ eine 
Revision und legte einen Katalog von zehn Forderungen zur Überarbeitung 
vor (EGB 2017). BusinessEurope, der europäische Dachverband der Arbeit-
geberorganisationen, lehnte eine Revision ab (BusinessEurope 2017). Die 
Kommission folgte seinerzeit der Arbeitgeberseite und schlug lediglich vor, 
ein Handbuch zur besseren Umsetzung der bestehenden Richtlinie zu erar-
beiten (Europäische Kommission 2018a). 

Damit war die Reformdebatte jedoch nicht zu Ende. In Deutschland kündigte 
die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP in ihrem Koalitionsver-
trag von 2021 an, sie wolle die „demokratische Mitbestimmung auf europäi-
scher Ebene und europäische Betriebsräte fördern und wirkungsvoll weiter-
entwickeln“ (SPD/GRÜNE/FDP 2021). Das Thema EBR auch auf der natio-
nalen Regierungsebene anzugehen, ist folgerichtig. Denn wie Rechte und 
Pflichten der EBR ausgestaltet werden, ist von der Umsetzung der EU-Richt-
linie in nationalen Gesetzen abhängig. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) griff die Reformdiskussion zur EBR-Richtlinie bei ihrer Eu-
ropa-Konferenz im November 2023 auf (BMAS 2023). Eine politische Initia-
tive zur Weiterentwicklung des EBRG seitens der Bundesregierung liegt der-
zeit jedoch nicht vor, obwohl es in Teilen erhebliche Zweifel an der Euro-
parechtskonformität des EBRG auch in seiner heutigen Fassung gibt – ins-
besondere bezüglich der Sanktionsmöglichkeiten gegen Unternehmen, die 
EBR-Rechte missachten (vgl. Hayen 2022, S. 2035f., siehe Abschnitte 1.1 
und 4.3). Für das deutsche EBRG ergibt sich somit Reformbedarf, sowohl in 
Bezug auf die Umsetzung der gelten EBR-Richtlinie 2009/38/EG als auch 
vor dem Hintergrund des laufenden Reformprozesses (siehe Abschnitt 4). 
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Die Debatte um EBR ist hierzulande eng verbunden mit der Weiterentwick-
lung der betrieblichen Mitbestimmung in Deutschland. Zum 70-jährigen Ju-
biläum des Betriebsverfassungsgesetzes haben Vertreter*innen aus Ge-
werkschaften und Wissenschaft Vorschläge zu dessen Weiterentwicklung 
vorgelegt (vgl. Allgaier et al. 2022). Die wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Entwicklungen, die die Debatte um eine Ausweitung der Mitbestim-
mung in Deutschland antreiben – Digitalisierung und KI am Arbeitsplatz, 
Plattformökonomie, die grüne Transformation, gesellschaftlicher Wertewan-
del, Qualifizierung, Arbeitszeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Daten-
schutz, Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten und Gleichstellungsfragen 
(Klebe 2022, S. 2) – sind nicht auf nationale Grenzen beschränkt. Wie eine 
Eurofound-Studie festgestellt hat, finden zwar nur fünf Prozent der Restruk-
turierungen in Unternehmen in der EU in multinationalen Unternehmen statt. 
Die damit einhergehenden angekündigten Beschäftigungsverluste sind je-
doch im Schnitt etwa siebenmal so groß wie bei Restrukturierungen, die in 
einem Unternehmen innerhalb nationaler Grenzen stattfinden (Eurofound 
2020). 

Vor diesem Hintergrund nimmt der grenzüberschreitende Informations- und 
Koordinierungsbedarf für Beschäftigte und Gewerkschaften zu. Das Europä-
ische Parlament hat darauf reagiert und einen legislativen Initiativbericht zur 
Revision der EBR-Richtlinie erarbeitet und im Februar 2023 angenommen 
(Europäisches Parlament 2023). Das Parlament fordert darin die Kommis-
sion auf, einen Vorschlag für eine Revision der EBR-Richtlinie vorzulegen 
und macht selbst eine Reihe von Vorschlägen zu dessen Weiterentwicklung 
(siehe Abschnitt 4). 

Der Selbstverpflichtung der Europäischen Kommission unter Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen (2019, S. 20) folgend, auf legislative Be-
richte des Europäischen Parlaments mit der Eröffnung eines Gesetzge-
bungsverfahrens zu reagieren, legte die Kommission nach einer zweistufi-
gen Konsultation der europäischen Gewerkschaften und Arbeitgebervereini-
gungen am 24. Januar 2024 einen Vorschlag zur Revision der EBR-Richtli-
nie vor (Europäische Kommission 2024a). Der Beschäftigungs- und Sozial-
ausschuss des Europäischen Parlaments (EMPL 2024) nahm am 3. April 
2024 seine Position dazu an. Gleichzeitig entschied der Ausschuss, die Ent-
scheidung über ein Trilog-Mandat (das direkte Eintreten in interinstitutionelle, 
gesetzgeberische Verhandlungen mit Rat und Kommission auf Grundlage 
des Ausschussmandats) auf die neue Legislaturperiode nach der Europa-
wahl im Juni 2024 zu verschieben. Somit wird es eine der ersten Entschei-
dungen des neu zu konstituierenden Ausschusses nach der Europawahl 
sein, über das weitere Verfahren zu befinden. 

Im Rat der EU für Beschäftigung, Soziales, Gesundheit und Verbraucher-
schutz (EPSCO 2024) wurde am 20. Juni 2024 eine allgemeine Ausrichtung 
zum Vorschlag der Kommission beschlossen, die die Grundlage für die Ver-
handlungen mit dem Europäischen Parlament bilden. 
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2 Europäische Betriebsräte in Zahlen 

Laut der EBR-Datenbank (EWCDB3) des Europäischen Gewerkschaftsinsti-
tuts (EGI) gab es im April 2024 rund 1.370 aktive EBR-Vereinbarungen (auf 
Grundlage der Richtlinie 2009/38/EU, d. h. ohne SE-Betriebsräte – siehe Ab-
schnitt 5) in der Europäischen Union. Um einen EBR gründen zu können, 
muss ein multinationales Unternehmen mindestens 1.000 Beschäftigte ha-
ben und in zwei Mitgliedstaaten geringstenfalls 150 Personen beschäftigen. 
Diese Voraussetzungen erfüllten laut Eurostat-Daten (2022) zu großen mul-
tinationalen Unternehmensgruppen im Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) etwa 3.900 Konzerne im Jahr 2022 (Abbildung 1); sie beschäftigen 
insgesamt rund 32 Mio. Arbeitnehmer*innen (Eurostat 2022). Damit hätten 
geschätzt nur etwas mehr als ein Drittel der multinationalen Unternehmen, 
die die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, einen EBR, der die Interessen 
der Beschäftigten in grenzüberschreitenden Angelegenheiten vertritt. 

Für 213 der 1.370 EBR gilt laut EWCDB das deutsche Gesetz über Europä-
ische Betriebsräte (EBRG). Dies entspricht einem Anteil von 15,5 Prozent. 
Die EWCDB verzeichnet für 156 multinationale Unternehmen mit EBR den 
Unternehmenssitz in Deutschland. Die Disparität ergibt sich daraus, dass 
viele im EWR aktive multinationale Unternehmen ihren Hauptsitz in Drittstaa-
ten wie den USA, Großbritannien, der Schweiz oder Japan haben. Die be-
troffenen Konzerne müssen laut EBR-Richtlinie einen Vertreter in einem Mit-
gliedstaat bestimmen, dessen Recht dann für den EBR gilt. Wird kein Ver-
treter benannt, gilt das Recht desjenigen Mitgliedstaats, in dem die meisten 
Arbeitnehmer*innen beschäftigt sind. Laut Eurostat gibt es rund 650 multina-
tionale Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die die Voraussetzung für eine 
EBR-Gründung erfüllen (Eurostat 2022). Somit verfügen geschätzt nur rund 
ein Drittel dieser Unternehmen über einen Europäischen Betriebsrat (Abbil-
dung 1). 

Abb. 1: Anzahl großer multinationaler Unternehmen mit und ohne EBR ‒ Deutschland 

 

Anmerkung: Große multinationale Unternehmen sind definiert als Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern 
und mehr als jeweils 150 Mitarbeitern in zwei EU oder EFTA-Mitgliedstaaten. 
Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen 

 

————————— 
3 EWCDB (European Works Councils Data Base) des Europäischen Gewerkschaftsinstituts (EGI), online erreichbar unter 
https://www.ewcdb.eu/.   
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In Analysen der Recast-Richtlinie 2009/38/EG kommen verschiedene Stu-
dien zu dem Schluss, dass die in der Richtlinie vorgesehenen Instrumente 
zur EBR-Gründung nicht ausreichen, um die Zahl der EBR entscheidend zu 
erhöhen (Turlan et al. 2022; De Spiegelaere 2016; Whittall et al. 2015). Not-
wendig sei es stattdessen laut De Spiegelaere, die Möglichkeit der Gründung 
eines EBR in den in Frage kommenden Unternehmen bekannter zu machen, 
den notwendigen Aufwand für eine Gründung zu minimieren, die Fähigkeit 
von Betriebsräten und Gewerkschaftern zur Gründung von EBR stärker zu 
fördern – aber vor allem Klarheit über Rechte und Pflichten der beteiligten 
Akteure zu schaffen sowie ausreichende Sanktionen und Durchsetzungs-
möglichkeiten bei Nichteinhaltung zu gewährleisten (De Spiegelaere 2016, 
S. 31). 

Im April 2024 gab es laut EWCDB europaweit noch immer 454 Artikel-13 
bzw. Artikel-14-Vereinbarungen (siehe Abschnitte 1.1 und 4.5). Mehr als ein 
Viertel der bestehenden EBR-Vereinbarungen in der EU muss somit nicht 
die Mindeststandards der gültigen EBR-Richtlinie erfüllen. Für EBR nach 
dem deutschen EBRG gilt dies nach den Daten der EWCDB sogar noch häu-
figer: 97 von 213 EBR-Vereinbarungen sind Artikel-13- bzw. Artikel-14-Ver-
einbarungen. Dies entspricht einem Anteil von rund 46 Prozent (Abbil-
dung 2). 

Abb. 2: Anzahl der EBR-Vereinbarungen nach Art. 13 und 14 ‒ Deutschland 

 

Anmerkung: Art. 6 der Richtlinie 2009/38/EG setzt europarechtliche Mindeststandards für die Inhalte  
von EBR-Vereinbarungen. 
Quelle: EWCDB, eigene Berechnungen 
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3 Europäische Betriebsräte im Mehrebenensystem 
der Mitbestimmung 

Wie Haipeter und Rosenbohm (2020) zeigen, macht es einen großen Unter-
schied für die Qualität der betrieblichen Mitbestimmung, ob sich die Unter-
nehmenszentrale eines Konzerns in Deutschland oder im Ausland befindet. 

3.1 EBR in multinationalen Unternehmen mit Hauptsitz  
in Deutschland 

Im ersten Fall können EBR sich stark auf das deutsche System der Mitbe-
stimmung stützen. Multinationale Unternehmen mit EBR und Hauptsitz in 
Deutschland sind mehrheitlich paritätisch im Aufsichtsrat mitbestimmt 
(Lafuente et al. 2022). Wie Lafuente ausführt, kann sich die Konstellation aus 
nationaler Aufsichtsratsmitbestimmung und EBR gewinnbringend auf die 
Qualität der Mitbestimmung auswirken: Kommunizieren die Beschäftigten-
vertreter aus EBR und Aufsichtsrat aktiv miteinander, verbessert dies in der 
Regel die Arbeit des EBR beim Zugang zu relevanten Informationen und die 
frühzeitige Einbindung in Entscheidungsprozesse. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich das Management auf Verhandlungslösungen einlässt, steigt (ebd. 
S. 7). Auch Gesamt- und Konzernbetriebsräte spielen Haipeter und Rosen-
bohm zufolge (2020) eine zentrale Rolle für die Interessenvertretung in EBR, 
besonders in Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. Deutsche Be-
triebsräte, die auch in den EBR gewählt wurden, profitieren auf der transna-
tionalen Ebene von ihren nationalen Ressourcen. Zu diesen zählen etwa er-
worbene Kompetenzen als hauptamtliche Betriebsräte, die Freistellung nach 
§ 37 und 38 des Betriebsverfassungsgesetzes, ihre materielle Ausstattung 
und direkte Kontakte zur in Deutschland ansässigen Unternehmensleitung. 
Daher agieren deutsche Betriebsräte oft als einflussreiche Interessenvertre-
ter im EBR oder als Fürsprecher für Belegschaften in internationalen Toch-
terunternehmen außerhalb Deutschlands (Haipeter/Rosenbohm 2020, S. 
331f.). 

3.2 Deutsche EBR-Mitglieder in multinationalen Unternehmen  
mit Hauptsitz im Ausland 

Im zweiten Fall können deutsche Betriebs- und Aufsichtsräte von den Mög-
lichkeiten des EBR profitieren. Wie Haipeter und Rosenbohm (2020) ausfüh-
ren, sind Betriebsräte in Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne mit 
dem lokalen Management konfrontiert und haben keinen direkten Zugang 
zur zentralen Entscheidungsebene des Unternehmens. Verfügbare Informa-
tionen werden daher als weniger wertig und selbst die Aufsichtsratsmitbe-
stimmung – sofern vorhanden – als weniger einflussreich wahrgenommen. 
Dadurch erhält das transnationale Gremium EBR eine potenziell größere Be-
deutung, da hier sowohl der Zugang zur höchsten Entscheidungsebene des 
Managements als auch zu konzernweit relevanten Informationen möglich 
sind. Ob dieses Potential des EBR ausgeschöpft werden kann, hängt davon 
ab, ob der EBR von den Beschäftigtenvertretern als wichtige Handlungs-



Seite 12 Nr. 86 · Dezember 2024 · Hans-Böckler-Stiftung 

ebene angenommen wird (ebd., S. 332). Dafür ist es jedoch entscheidend, 
ob der EBR seine Rechte auf Unterrichtung und Anhörung wirklich effizient 
wahrnehmen und durchsetzen kann – und zwar auch in Situationen, in denen 
das zentrale Management sich nicht kooperativ verhält und die Rechte des 
EBR missachtet. Voraussetzung dafür sind rechtliche Grundlagen im euro-
päischen und nationalen Recht, die EBR klar definierte Kompetenzen und 
Rechte an die Hand geben, die im Zweifel auch vor Gericht schnell und effi-
zient dursetzbar sind. 

In der Praxis vertritt inzwischen eine steigende Zahl deutscher EBR-Mitglie-
der Beschäftigte in Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen in 
Deutschland. Eine Auswertung der WSI-Betriebsrätebefragungen zwischen 
2006 und 2023 deutet darauf hin, dass dies inzwischen auf etwa die Hälfte 
der deutschen Unternehmen mit Betriebsrat und EBR zutreffen könnte. Be-
jahten im Jahr 2006 rund 27 Prozent der befragten Betriebsräte der Unter-
nehmen mit EBR, dass dieses einer ausländischen Muttergesellschaft ange-
höre, ist der Anteil bis zum Jahr 2023 auf knapp über 50 Prozent gestiegen 
(Abbildung 3). 

Abb. 3: Deutsche Betriebe mit EBR und ausländischer Muttergesellschaft 
Angaben in Prozent 

 

Quelle: Betriebsrätebefragung des WSI , eigene Berechnungen4  

 

Dieser Befund deckt sich mit dem Ergebnis einer Auswertung von Daten der 
EWCDB des Europäischen Gewerkschaftsinstituts (mit Werten bis zum Jahr 
20215). Demnach hat sich die absolute Zahl der ausländischen multinationa-
len Unternehmen mit EBR, die über mindestens ein Tochterunternehmen in 

————————— 
4 Dank geht an Wolfram Brehmer, Leiter des Referats Empirische Strukturanalyse am WSI, für die Auswertung der Daten der WSI-
Betriebsrätebefragungen für den vorliegenden Bericht. 
5 Diese Auswertung wurde für den Vortrag „Mitbestimmung im EU-Rahmen – Ein Blick aus Deutschland“ (Janssen 2022) beim Herbst-
forum 2022 des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung vorgenommen. Aktuellere Zahlen zu 
Tochterunternehmen sind in der EWCDB des Europäischen Gewerkschaftsinstituts bei Redaktionsschluss nicht verfügbar. 
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Deutschland verfügen, von etwa 400 im Jahr 2000 auf rund 800 Unterneh-
men im Jahr 2021 verdoppelt (Abbildung 4). 

Abb. 4: Anzahl EBR-Vereinbarungen in ausländischen multinationalen Unternehmen  
mit Tochtergesellschaften in Deutschland 

 

Quelle: EWCDB, eigene Berechnungen  

 

Dies verdeutlicht, dass es aus der Perspektive von Beschäftigten multinatio-
naler Konzerne in Deutschland nicht ausreichen würde, lediglich das deut-
sche EBRG an entscheidenden Stellen nachzubessern – auch wenn dies ein 
wichtiger Schritt wäre und der Ausgestaltungsrahmen für die nationale Ge-
setzgebung durchaus Spielraum bietet (Hayen 2022, S. 2035f.; vgl. Ab-
schnitt 4). Notwendig erscheint stattdessen sowohl eine Verbesserung der 
Rechtsstellung der EBR als auch eine stärkere Vereinheitlichung von 
Rechtsstandards für EBR in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
um die Qualität der Arbeitnehmer*innen-Beteiligung im transnationalen 
Mehrebenensystem zu verbessern und den Gleichheitsgrundsatz auch in 
der betrieblichen Demokratie zu stärken. Abschnitt 4 analysiert, ob der von 
der Europäischen Kommission vorgelegte Entwurf für eine Revision der 
Richtlinie 2009/38/EG im Falle der Umsetzung diesem Anspruch gerecht 
werden könnte. 
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4 Die anstehende Änderung der Richtlinie 2009/38/EG 

Als Reaktion auf den legislativen Initiativbericht des Europäischen Parla-
ments (2023) zur Überarbeitung der EBR-Richtlinie im Februar 2023 legte 
die Europäische Kommission (2024a) Anfang des Jahres einen Vorschlag 
zur Revision der EBR-Richtlinie vor, begleitet von einem Impact Assessment 
(Europäische Kommission 2024b). In Zukunft sollen Umsetzung und Wirk-
samkeit der Richtlinie durch eine Reihe von Indikatoren überwacht werden, 
anhand derer sieben Jahre nach Inkrafttreten eine umfassende Überprüfung 
stattfinden soll (ebd., S. 53 sowie Anhang 13). Im Folgenden sollen die wich-
tigsten Vorschläge der EU-Kommission im Vergleich zum Initiativbericht des 
Europäischen Parlaments sowie der aktuell geltenden EBR-Richtlinie und 
deren Umsetzung in Deutschland durch das Europäische Betriebsräte-Ge-
setz (EBRG) analysiert werden. Dabei werden auch mögliche Anpassungs-
bedarfe des EBRG betrachtet. 

Die wesentlichen Vorschläge des Richtlinienentwurfs beziehen sich auf den 
Prozess der Unterrichtung und Anhörung (4.1), die Einordnung von Informa-
tionen als vertraulich (4.2), Sanktionen und Zugang zur Justiz (4.3), die De-
finition „länderübergreifender Angelegenheiten“ (4.4) sowie die Streichung 
von Ausnahmen für bestehende Vereinbarungen nach Art. 13 bzw. 14 (4.5). 
Sie greifen zentrale gewerkschaftliche Forderungen zumindest in Teilen auf 
(EGB 2017; EGB 2024a). 

4.1 Unterrichtung und Anhörung 

Der Unterrichtungs- und Anhörungsprozess ist die Kernkompetenz eines je-
den EBR und in der aktuell geltenden EBR-Richtlinie in den Begriffsdefiniti-
onen in Art. 2 Abs. 1 (e) und (f) sowie im Anhang 1 (1) (a) für die subsidiären 
Vorschriften6 geregelt. Während es bei der Unterrichtung um die Übermitt-
lung relevanter Informationen geht, ist die Anhörung das eigentliche Herz-
stück der EBR-Arbeit. Denn hier entscheidet sich, ob bzw. welchen Einfluss 
der EBR auf Entscheidungen des Managements nehmen kann (De Spie-
gelaere et al. 2023, S. 81). Anhörung ist nach geltendem Recht der Mei-
nungsaustausch mit dem Management zu einem Zeitpunkt, in einer Weise 
und in einer inhaltlichen Ausgestaltung, die es den Arbeitnehmervertretern 
ermöglichen, innerhalb einer angemessenen Frist zu den vorgeschlagenen 
Maßnahmen eine Stellungnahme abzugeben, die dann vom Management 
berücksichtigt werden kann, aber nicht muss. Nicht enthalten ist eine präzise 
Angabe dazu, wann im Verlauf des Entscheidungsprozesses die Konsulta-
tion zu erfolgen hat und was eine „angemessene Frist“ ist. Das EBRG über-
nimmt in § 1 Abs. 5 die Definition der Richtlinie weitgehend, fügt aber hinzu, 
dass der EBR das Recht auf eine begründete Antwort auf seine Stellung-
nahme hat. 

————————— 
6 Wenn das Management eines Unternehmens sechs Monate nach Antragsstellung keine Verhandlungen über die Gründung eines 
Europäischen Betriebsrats aufnimmt oder die Verhandlungen mit Einwilligung des Managements begonnen haben, aber drei Jahre 
nach Antragsstellung zu keinem Ergebnis führen, wird ein EBR kraft Gesetzes auf Grundlage der Bestimmungen in den subsidiären 
Vorschriften gebildet. In ihnen sind die Zusammensetzung des EBR, Rechte des EBR u. ä. geregelt (Artikel 7 bzw. Anhang I Richtlinie 
2009/28/EG; vgl. Hayen 2022, S. 2119ff.) 
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Das Europäische Parlament (2023) schlägt vor diesem Hintergrund in sei-
nem Initiativbericht vor, die Definition von Anhörung in Art. 2 so zu verschär-
fen, dass EBR ein Recht darauf haben, zeitlich vor der Entscheidung durch 
das Management eine Stellungnahme abzugeben und ebenfalls vorher eine 
begründete, schriftliche Antwort zu erhalten. Es geht dann noch einen Schritt 
weiter, indem es vorsieht, dass die Stellungnahme des EBR vom multinatio-
nalen Unternehmen zu berücksichtigen ist. Zwar gibt es keine genauere An-
gabe dazu, was eine Berücksichtigung in der Praxis bedeutet – aber dies 
könnte im Zuge der nationalen Umsetzung weiter konkretisiert werden. 

Der Entwurf der Europäischen Kommission (2024a) greift die Vorschläge 
des Parlaments nur in Teilen auf. Eine verpflichtende Berücksichtigung der 
EBR-Stellungnahme ist nicht geplant. Dennoch sieht die Kommission deutli-
che Präzisierungen des gelten Rechts vor. Nach Art. 9 Abs. 3 des Entwurfs 
sollen EBR angehört werden, zeitlich, bevor eine Entscheidung getroffen 
wird und auch den Anspruch auf eine begründete schriftliche Antwort der 
zentralen Leitung bekommen, bevor eine Entscheidung über die fraglichen 
Maßnahmen getroffen wird. Voraussetzung wäre, dass der EBR die Stel-
lungnahme innerhalb einer der Dringlichkeit der Angelegenheit angemesse-
nen Frist abgibt. 

Der Entwurf der Kommission sieht damit keine prinzipielle Ausweitung des 
Konzepts der Anhörung vor, die über die bestehende Richtlinie hinausgeht. 
Dies wäre der Fall gewesen, hätte sie sich den Vorschlag aus dem Initiativ-
bericht des Europäischen Parlaments zu eigen gemacht, EBR-Stellungnah-
men verbindlich in die Entscheidung des Unternehmens in einer transnatio-
nalen Angelegenheit einzubeziehen. Dennoch könnten die von der Kommis-
sion vorgeschlagenen Präzisierungen erheblich zur Verbesserung der Qua-
lität des Konsultationsprozesses beitragen. Denn aus dem Entwurf geht ein-
deutig hervor, dass eine Konsultation erst mit der begründeten, schriftlichen 
Antwort des Managements auf eine Stellungnahme abgeschlossen ist, und 
zwar zeitlich bevor eine Entscheidung – etwa zu einer Umstrukturierung, Fu-
sion oder Aufspaltung – getroffen wird. Ein Schlupfloch aus Sicht des Mana-
gements bleibt die „angemessene Frist“ in Verbindung mit der „Dringlichkeit“ 
einer Entscheidung. Hier scheinen Gerichtsverfahren zur Klärung der Frage, 
was dies in der individuellen Praxis bedeutet, wahrscheinlich – sofern Mit-
gliedstaaten bei der Umsetzung der geänderten Richtlinie in nationales 
Recht diese Begriffe nicht weiter präzisieren. Eine wesentliche Frage bleibt: 
Was passiert, wenn das Management eines multinationalen Unternehmens 
vorsätzlich oder aus anderen Gründen keine (angemessene) Konsultation 
mit dem EBR durchführt und welche Mittel hat der EBR, gegen eine Miss-
achtung seiner Rechte vorzugehen (siehe Abschnitt 4.3)? 
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4.2 Vertraulichkeit von Information 

Die geltende EBR-Richtlinie sieht in Art. 8 Abs. 2 vor, dass die Mitgliedstaa-
ten Regelungen erlassen, aufgrund derer das Management eines Unterneh-
mens in besonderen Fällen und unter den in den einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften festgelegten Bedingungen und Beschränkungen Informationen 
nicht weiterleiten muss, wenn diese die Arbeitsweise der betroffenen Unter-
nehmen nach objektiven Kriterien erheblich beeinträchtigen oder ihnen scha-
den könnten. In Deutschland ist diese Regelung in § 35 Abs. 1 EBRG so 
umgesetzt, dass eine Verpflichtung zur Unterrichtung des EBR durch das 
Management nur besteht, wenn keine Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
gefährdet werden. 

Weil aus Sicht des Europäischen Parlaments (2023) der „Missbrauch von 
Vertraulichkeitsvorschriften als Mittel zur Beschränkung des Zugangs zu In-
formationen und der wirksamen Beteiligung verhindert werden muss“ (ebd., 
Abs. 15), spricht es sich in seinem Initiativbericht dafür aus, die Einstufung 
einer Information als vertraulich verpflichtend von einer vorherigen behördli-
chen oder gerichtlichen Genehmigung abhängig zu machen. Bisher steht es 
den Mitgliedstaaten frei, dies gesetzlich festzuschreiben. EBR-Mitglieder sol-
len grundsätzlich auch vertrauliche Informationen mit nationalen bzw. örtli-
chen Betriebsräten im Rahmen der national gültigen Verschwiegenheitsre-
geln teilen können, sofern sich diese auf die Lage der Arbeitnehmer*innen 
auswirken können. 

Nach dem Entwurf der Europäische Kommission (2024a) bliebe es weiterhin 
den Mitgliedstaaten überlassen, ob sie die Einstufung einer Information als 
vertraulich unter behördlichen oder gerichtlichen Genehmigungsvorbehalt 
stellen wollen. Die entscheidende Änderung nach dem geänderten Art. 8 und 
einem neuen Art. 8a im Entwurf der Kommission ist, dass im Falle der Ein-
ordnung bestimmter Vorhaben als vertraulich durch ein Unternehmen ein 
Unterrichtungs- und Anhörungsprozess stattfinden muss, in dem die Gründe 
für die Vertraulichkeit erläutert werden (Europäische Kommission 2024a). 

Die Verpflichtung, Vertraulichkeit in einem Verfahren objektiv begründen zu 
müssen, könnte zu einer verbesserten Informationslage auf Seiten des EBR 
führen, da es ein juristisches Vorgehen gegen die missbräuchliche Nutzung 
der Vertraulichkeitsbehauptung vereinfachen könnte – vorausgesetzt, der 
Zugang zur Justiz für den betroffenen EBR ist problemlos gewährleistet (Ab-
schnitt 4.3). Für das deutsche EBRG ergäbe sich ein entsprechender Anpas-
sungsbedarf. 
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4.3 Sanktionen und Zugang zur Justiz 

Die geltende EBR-Richtlinie sieht in Art. 11 Abs. 2 vor, dass Mitgliedstaaten 
gewährleisten, dass geeignete Maßnahmen, Verwaltungs- oder Gerichtsver-
fahren vorhanden sind, mit deren Hilfe die Bestimmungen der Richtlinie 
durchsetzbar sind. Nach Abs. 3 müssen Rechtsmittel möglich sein, wenn das 
Unternehmen sich auf Vertraulichkeit beruft oder Information aufgrund von 
Vertraulichkeit zurückhält. Laut Erwägungsgrund 36 müssen Sanktionen 
„wirksam, abschreckend und im Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung angemessen“ sein. 

In Deutschland kann eine unzureichende Unterrichtung des EBR nach § 45 
EBRG als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu gerade einmal 
15.000 Euro geahndet werden. Strafrechtlich bewährt mit Freiheits- oder 
Geldstrafe ist nach § 43 und 44 EBRG Abs. 1 die Verwertung oder Offenba-
rung eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses und die Verletzung des 
Errichtungs- und Tätigkeitschutzes nach § 42. Das besondere Verhand-
lungsgremium, der EBR, die Mehrheit der Arbeitnehmervertreter im Rahmen 
eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung, die zentrale Leitung oder 
eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft sind vor Gericht antragsberechtigt. 

Das Europäische Parlament (2023) hat in seinem Initiativbericht vorgeschla-
gen, Sanktionen zukünftig analog zur Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) zu erlassen. Bei einer absichtlichen Verletzung der Richtlinie oder 
einer EBR-Vereinbarung sollen Sanktionen vergleichbar mit denen in Art. 83 
Abs. 5 DSGVO verhängt werden. Dieser sieht im Höchstfall Geldbußen von 
bis zu 20 Mio. Euro oder vier Prozent des gesamten weltweit erzielten Jah-
resumsatzes eines Unternehmens vor. Darüber hinaus bringt das Europäi-
sche Parlament in seinem Initiativbericht die Möglichkeit einer gerichtlichen 
einstweiligen Verfügung ins Spiel, „um die Umsetzung von Entscheidungen 
der Unternehmensleitung vorübergehend auszusetzen, bis das Verfahren 
zur Unterrichtung und Anhörung des Europäischen Betriebsrates auf der ent-
sprechenden Leitungs- und Vertretungsebene auf eine Weise stattgefunden 
hat, die eine begründete Antwort der Geschäftsleitung gemäß der genannten 
Richtlinie ermöglicht“ (Europäisches Parlament 2023, § 18). Darüber hinaus 
sollen laut einer Forderung des Europäischem Parlaments Unternehmen für 
einen Zeitraum von bis zu drei Jahren von der Inanspruchnahme öffentlicher 
Leistungen, Beihilfen oder Subventionen (einschließlich EU-Mittel) und öf-
fentlicher Aufträge ausgeschlossen werden können (ebd. Anlage, Punkt 11). 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission (2024a) folgt dem des Euro-
päischen Parlaments im Prinzip, ist aber nicht so weit gehend. Die Kommis-
sion fügt den bestehenden Regelungen in Art. 11 der Richtlinie den Zusatz 
an, dass die Dauer eines Verfahrens mit der wirksamen Ausübung der 
Rechte auf Unterrichtung und Anhörung vereinbar sein muss. Gibt es in ei-
nem Mitgliedstaat verpflichtende alternative Streitbeilegungsverfahrens, so 
darf dürfen deren Ergebnisse nicht verbindlich sein oder den Zugang zu Ge-
richtsverfahren beschränken. 
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Das Prinzip wirksamer, abschreckender und verhältnismäßiger Sanktionen 
will die Kommission nun in Art. 11, statt wie bisher, bloß in einem Erwä-
gungsgrund festschreiben. Auch sieht sie eine gewisse Konkretisierung für 
die Bemessung der Sanktion durch die Mitgliedstaaten vor, indem diese etwa 
die Schwere, Dauer, Folgen sowie die absichtliche oder fahrlässige Missach-
tung der EBR-Rechte bei der Festlegung der Sanktionen berücksichtigen 
sollen. Außerdem sollen die Größe und finanzielle Lage eines Unterneh-
mens bzw. der Gruppe (z. B. Jahresumsatz) als Bezugsgröße dienen. Dar-
über hinaus werden zusätzliche Sanktionsformen als ausdrücklich zulässig 
benannt. Damit eröffnet die Kommission den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, 
effektivere Sanktionsregime zu etablieren. Weil die Kommission jedoch eine 
Harmonisierung durch Konkretisierung (etwa durch die Festlegung minima-
ler und maximaler finanzieller Sanktionen oder den direkten Verweis auf die 
DSGVO) vermeidet, drohen zum einen weiterhin Schlupflöcher je nach nati-
onaler Umsetzung, zum anderen könnte die Sanktionspraxis zwischen den 
Mitgliedstaaten weiterhin auseinanderdriften. Dies könnte im schlechtesten 
Fall einem Anreiz zu Regime-Shopping Vorschub leisten, wenn manche Mit-
gliedstaaten etwa dem Regime der DSGVO folgen, während andere weit 
niedrigere Strafen ansetzen. Auch enthält der Kommissionsvorschlag das 
Instrument der einstweiligen Verfügung nicht. Nur mit diesem könnte ein 
EBR im Falle der Missachtung seiner Rechte eine Unternehmensleitung 
noch im laufenden Prozess gerichtlich dazu zwingen, gehört zu werden, be-
vor eine Maßnahme endgültig entschieden und in die Praxis umgesetzt 
wird7. 

Mit dem von der Kommission vorgeschlagenen Ansatz ergäbe sich ein An-
passungsbedarf im deutschen EBRG, da die finanziellen Sanktionen nach § 
45 EBRG aufgrund ihrer geringen Höhe bereits heute nicht die Bedingungen 
der EBR-Richtlinie (wirksam, abschreckend, verhältnismäßig) erfüllen. Auch 
müsste anhand der von der Kommission formulierten Kriterien eine Bemes-
sungsgrundlage eingeführt werden, die u. a. etwa den weltweiten Umsatz ei-
nes multinationalen Konzerns in die individuelle Sanktionsbemessung ein-
bezieht. Da die Kommission ausdrücklich zusätzliche Sanktionsmöglichkei-
ten erlaubt, könnte das EBRG durch einen Unterlassungsanspruch in Ver-
bindung mit einer einstweiligen Verfügung wirksam ergänzt werden. 

4.4 Länderübergreifende Angelegenheiten 

Die geltende Richtlinie 2009/38/EG legt fest, dass Angelegenheiten länder-
übergreifend sind, die das ganze multinationale Unternehmen oder Nieder-
lassungen und deren Beschäftigte in mindestens zwei Ländern betreffen. 
Das deutsche EBRG folgt in § 1 Abs. 2 dieser einfachen Definition. 

Das Europäische Parlament (2023) schlägt in seinem Initiativbericht vor, 
auch die „potenziellen Auswirkungen“ einer Angelegenheit in Betracht zu zie-
hen, die Beschäftigte in mindestens zwei Ländern auch „mittelbar“ betreffen 

————————— 
7 Ein Einstieg in die europäische Unternehmensmitbestimmung nach deutschem Vorbild wäre die einstweilige Verfügung nicht (vgl. 
BDA 2024). Sie würde lediglich rechtlich sicherstellen, dass multinationale Unternehmen die EBR-Rechte auf Unterrichtung und Anhö-
rung nicht einfach übergehen können, wenn sie Entscheidungen in transnationalen Angelegenheiten treffen. 
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können. Dafür soll die Tragweite möglicher Auswirkungen und die beteiligte 
Ebene des Managements berücksichtigt werden. Als betroffen gelten sollen 
Niederlassungen in einem Land auch dann, wenn nach „vernünftigem Er-
messen“ davon auszugehen ist, dass eine Entscheidung für einen Betrieb 
auch Auswirkungen auf mindestens einen Betrieb in einem anderen Mitglied-
staat hat. 

Der Entwurf der Europäischen Kommission (2024a) nimmt diesen Ansatz in 
einer Änderung des Art. 1 Abs. 4 im Grundsatz auf. Die Bedingungen für die 
Transnationalität einer Angelegenheit sollen dann erfüllt sein, wenn a) „nach 
vernünftigem Ermessen“ davon auszugehen ist, dass sie Beschäftigte in 
mehr als einem Mitgliedstaat treffen, oder wenn b) Beschäftigte in einem 
Land betroffen sind und wiederum „nach vernünftigem Ermessen“ erwartet 
werden kann, die Auswirkungen dieser Maßnahmen Beschäftigte auch in 
mindestens einem anderen Mitgliedstaat treffen. 

Der Vorschlag der Kommission geht über die bestehende Regelung hinaus 
und könnte zukünftig verhindern, dass Unternehmen eine Unterrichtung und 
Anhörung des EBR umgehen, indem sie etwa im Falle einer Restrukturierung 
eine allzu enge Auslegung des Konzepts der länderübergreifenden Angele-
genheit anwenden. Dennoch ist davon auszugehen, dass der unbestimmte 
Rechtsbegriff „nach vernünftigem Ermessen“ weiteren gerichtlichen Ausle-
gungsbedarf mit sich bringen würde. Für das deutsche EBRG ergäbe sich in 
jedem Fall der Bedarf, die Definition mindestens im Sinne des Kommissions-
vorschlags zu erweitern. 

4.5 Bestehende Vereinbarungen 

Bestehende Vereinbarungen nach Art. 13 Abs. 1 der alten Richtlinie 
94/45/EG (Artikel-13-Vereinbarungen) fallen nach Art. 14 der gelten Richtli-
nie 2009/38/EG nicht in ihren Anwendungsbereich. Für gemäß Art. 6 der 
Richtlinie 94/45/EG geschlossene Vereinbarungen, die zwischen dem 5. 
Juni 2009 und dem 5. Juni 2011 unterzeichnet oder geändert wurden, gelten 
die verbesserten Bestimmungen der revidierten Richtlinie 2009/38/EG eben-
falls nicht (siehe Abschnitt 2 sowie Abbildung 3 und 4). Im deutschen EBRG 
ist die Fortgeltung „alter“ EBR-Vereinbarungen in § 41 geregelt (vgl. Hayen 
2022, S. 2178‒2192). 

Das Europäische Parlament (2023) hatte in seinem Bericht bereits gefordert, 
dass alle sogenannten Artikel-13- bzw. Artikel-14-Vereinbarungen in den An-
wendungsbereich der Richtlinie fallen sollten, ohne dass es eine Pflicht zur 
Neuverhandlung geben sollte, während Regelungen, die für den EBR güns-
tiger sind, bestehen bleiben. 

Der Entwurf der Europäischen Kommission (2024a) sieht vor, den Art. 14 der 
Richtlinie 2009/38/EG zu streichen, womit die in der Übergangszeit zwischen 
dem 5. Juni 2009 und dem 5. Juni 2011 geschlossenen EBR-Vereinbarun-
gen unmittelbar in der Geltungsbereich der Richtlinie fielen. Für alte Artikel-
13-Vereinbarungen und Vereinbarungen, die regulär nach der gelten Richt-
linie abgeschlossen wurden, soll für die Anpassungen an die neue Richtlinie 
eine Übergangszeit von zwei Jahren ab Inkrafttreten gelten. Verhandlungen 
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könnten entweder vom Unternehmen selbst oder von mindestens 100 Be-
schäftigten bzw. ihren Vertreter*innen in mindestens zwei Mitgliedstaaten 
veranlasst werden. Führen die Verhandlungen nicht innerhalb von zwei Jah-
ren zu einem Ergebnis, gelten die subsidiären Vorschriften. 

Mit der von der Kommission vorgeschlagenen Regelung bliebe es den Ver-
handlungsparteien überlassen, alte Vereinbarungen den neuen Standards 
anzupassen. EBR können die Verhandlungen ohne Zustimmung des Mana-
gements veranlassen, wenn Beschäftigte aus mindestens zwei Ländern zu-
stimmen. Wenn ein Unternehmen kein Interesse an Neuverhandlungen hat 
und diese deshalb verzögert, gelten nach zwei Jahren zumindest die neuen 
subsidiären Vorschriften. Diese Änderung bezüglich Art. 14 beträfe in Gänze 
auch das deutsche EBRG. 

4.6 Weitere Änderungsvorschläge 

In ihrem Entwurf für Änderungen der EBR-Richtlinie 2009/38/EG macht die 
Europäische Kommission weitere Änderungsvorschläge: 

– Nach Art. 6 Abs. 2a sollen bei Neuverhandlungen der EBR sowie der 
engere Ausschuss jeweils mit mindestens 40 Prozent Männern und 
Frauen besetzt werden. Die Vorgaben im deutschen EBRG müssten 
entsprechend angepasst werden. 

– Die Kommission sieht einige Klarstellungen in Bezug auf die dem EBR 
zur Verfügung stehenden Mittel und externe Beratung vor. Nach Art. 6 
Abs. 5 (f) sowie Anhang 1 Nummer 5 und 6 des Richtlinienentwurfs 
sollen die für den EBR bereitzustellenden finanziellen und materiellen 
Mittel die Inanspruchnahme von Sachverständigen (einschließlich 
Rechtsexperten) zur Unterstützung des EBR bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben, Beteiligung an Gerichtsverfahren und die Teilnahme 
von EBR-Mitgliedern an Schulungen umfassen, sofern es dem Unter-
nehmen vorher angekündigt wird. Der Richtlinienentwurf der EU-Kom-
mission stellt klar, dass die Aufwendungen für Sachverständige, die 
explizit auch Gewerkschaftsvertreter*innen sein können, zu Lasten des 
Unternehmens gehen und dass diese Sachverständigen nicht von Sit-
zungen ausgeschlossen werden können. Dies ist in der Praxis regel-
mäßig strittig (vgl. etwa Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg 
2014). Außerdem müssen EBR-Vereinbarungen regeln, ob bzw. wann 
EBR-Sitzungen digital oder in Präsenz stattfinden. 

– Nach dem Antrag zur EBR-Gründung dürfen nicht mehr als sechs Mo-
nate (bisher drei Jahre) vergehen, bevor das besondere Verhandlungs-
gremium erstmals tagt, ansonsten wird ein EBR kraft Gesetzes auf 
Grundlage der subsidiären Vorschriften gebildet (Art. 7 Abs. 1). 

– Wird ein EBR kraft Gesetzes gebildet, sollen mindestens zwei Plenar-
sitzungen pro Jahr stattfinden statt wie bisher nur eine (Anhang 1 (2)). 
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5 Reformbedarf bei Unterrichtung und Anhörung  
von SE-Betriebsräten 

Sollten sich die europäischen Gesetzgeber, Europäisches Parlament und 
der Rat der Sozialminister, bald auf eine Verbesserung der Standards in der 
EBR-Richtlinie einigen, beträfe dies allein diejenigen EBR, deren Vereinba-
rungen auf der EBR-Richtlinie basieren. Nicht betroffen wären die 243 
(Stand: April 2024) Europäischen SE-Betriebsräte (SE-BR), deren Unterrich-
tungs- und Anhörungsrechte auf der SE-Richtlinie 2001/86/EG fußen, die in 
Deutschland mit dem SE-Beteiligungsgesetz (SEBG) umgesetzt wird. Rech-
net man alle EBR und SE-BR zusammen, gibt es 1.613 europäische Be-
triebsratsgremien, der Anteil der Europäischen SE-Betriebsräte entspricht 
15 Prozent. Auffallend groß ist die Zahl der SE-BR-Vereinbarungen, die auf 
deutschem Recht basieren: Allein 139 SE-EBR, das sind rund 57 Prozent, 
wurden auf Grundlage des deutschen SE-Beteiligungsgesetzes gegründet. 
Die rechtlichen Rahmen nach den Richtlinien 2009/38/EG und 2001/86/EG, 
EBRG und SEBG, sind nicht identisch, aber weitgehend vergleichbar. So 
sieht etwa das deutsche EBRG nach § 45 (2) bei Missachtung der Unterrich-
tungsrechte des EBR ein Bußgeld von 15.000 Euro vor, das SE-Beteili-
gungsgesetz nach § 46 (2) 20.000 Euro. Mit einer aus Sicht der Beschäftig-
ten erfolgreichen Revision der EBR-Richtlinie wären somit nicht alle Prob-
leme bezüglich der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte von europäischen 
Betriebsratsgremien gelöst. Eine Revision der SE-Richtlinie 2001/86/EG 
könnte entsprechend in den Arbeitsplan der Europäischen Kommission nach 
der Europawahl im Juni 2024 aufgenommen werden. Zwar betrifft die SE-
Richtlinie nur knapp jedes sechste europäische Betriebsratsgremium. Den-
noch bliebe bei nicht erfolgender Revision parallel zur EBR-Richtlinie ein er-
heblicher Anteil der Beschäftigten multinationaler Unternehmen von gleich-
wertigen Beteiligungsmöglichkeiten ausgeschlossen. 

Ein weiterer problematischer Aspekt wäre, dass für Unternehmen, die die 
Beteiligung von Beschäftigten an Unternehmensentscheidungen verhindern 
wollen, ein weiterer Anreiz geschaffen würde, die Rechtsform der SE zu wäh-
len. Bereits jetzt ist die SE insbesondere für große Unternehmen aus 
Deutschland mit über 2.000 Beschäftigten ein Instrument, um paritätische 
Mitbestimmung im Aufsichtsrat durch „Vermeidung“ und Einfrieren“ zu um-
gehen (Gieseke et al. 2021), denn das Niveau der Unternehmensmitbestim-
mung bleibt auch nach Anwachsen der Beschäftigtenzahlen gleich, entwe-
der auf Basis einer verhandelten Vereinbarung oder der gesetzlichen Auf-
fanglösung, die sich im Wesentlichen am „Vorher-Nachher“-Prinzip orien-
tiert. Nur jede sechste große SE (über 2.000 Beschäftigte) verfügt über einen 
paritätisch mitbestimmten Aufsichtsrat (Sick 2024). Dies ist möglich, weil das 
Mitbestimmungsgesetz nur für deutsche Unternehmen gilt. Insgesamt set-
zen vier von zehn Mitbestimmungsvermeidern auf die Rechtsform der Euro-
päischen Aktiengesellschaft (ebd.). Wie sich der „Einfriereffekt“ im nationalen 
Recht eindämmen ließe, ohne mit europarechtlichen Bestimmungen in Kon-
flikt zu geraten, zeigt Krause (2023). Die Bundesregierung hatte in ihrem Ko-
alitionsvertrag neben der Schließung von Rechtslücken im Rahmen der Drit-
telbeteiligung angekündigt, sich dafür einzusetzen, „dass die Unternehmens-
mitbestimmung weiterentwickelt wird, sodass es nicht mehr zur vollständigen 
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Mitbestimmungsvermeidung beim Zuwachs von SE-Gesellschaften kommen 
kann“ (SPD/Grüne/FDP 2021, S. 56). Ob und wann es eine Initiative dazu 
geben wird, ist aktuell nicht abzusehen. Gleichermaßen ist auch der Gesetz-
geber auf europäischer Ebene in der Pflicht, entsprechende Rechtslücken 
zu schließen, etwa durch die Einführung einer Rahmenrichtlinie für Unter-
richtung, Anhörung und Beteiligung, wie vom Europäischen Parlament 
(2022) gefordert. 

6 Fazit 

Die Transnationalisierung der Produktionszusammenhänge und Eigentü-
merstruktur in europäischen und deutschen Unternehmen bringen Heraus-
forderungen für Mitbestimmung im Mehrebenensystem mit sich, ebenso wie 
der europäische Einfluss auf das Gesellschaftsrecht. Aus der Sicht von Be-
schäftigten und Betriebsräten in Deutschland können EBR insbesondere in 
der wachsenden Zahl von Betrieben mit ausländischer Muttergesellschaft ei-
nen erheblichen Mehrwert für die Mitbestimmung bringen. Voraussetzung 
ist, dass es einen EBR gibt und dieser seine Rechte auf Unterrichtung und 
Anhörung effektiv wahrnehmen kann. Dies ist in vielen Fällen heute nicht der 
Fall. Zudem hat nur rund ein Drittel der multinationalen Unternehmen, die die 
Kriterien der Richtlinie 2009/38/EU erfüllen, tatsächlich einen EBR. 

In den meisten bestehenden EBR ist das Verfahren der Unterrichtung und 
Anhörung auf die Bereitstellung von Informationen beschränkt, tatsächliche 
Konsultationen zu grenzüberschreitenden Angelegenheiten finden nicht oder 
erst im Anschluss an eine bereits getroffene Entscheidung statt. Engagierte 
EBR sind heute auf ein kooperatives Management angewiesen. Viele multi-
nationale Unternehmen haben jedoch von sich aus kein Interesse an der 
Beteiligung von EBR an Unternehmensentscheidungen. Hinzu kommt, dass 
ein gewichtiger Anteil der EBR-Vereinbarungen aufgrund bestehender Aus-
nahmen noch nicht einmal die Mindeststandards der geltenden Richtlinie er-
füllen muss. 

Wichtigster Grund für die Probleme rund um den EBR sind die Defizite der 
bestehenden EBR-Richtlinie und deren in Teilen nicht europarechtskon-
forme Umsetzung im EBRG aufgrund des wirkungslos gestalteten Sankti-
onsrahmens. Die Rechte des EBR sind auf dem Papier vorhanden, teilweise 
jedoch unpräzise und rechtlich kaum durchsetzbar. Wird der EBR in seinen 
Anhörungsrechten übergangen, lohnt es sich für seine Vertreter*innen kaum, 
ein Gericht anzurufen. Zu geringfügig sind die Konsequenzen für millionen- 
oder milliardenschwere Konzerne, die die demokratischen Rechte ihrer in-
ternationalen Belegschaften missachten. Die von der Europäischen Kom-
mission vorgeschlagenen Änderungen an der Richtlinie eröffnen aber die 
Chance, dies nachhaltig zu ändern – dem zahnlosen Tiger EBR ein Gebiss 
zu verpassen und das Potenzial nutzbar zu machen, das EBR auch im Sinne 
der nachhaltigen Ausrichtung von Unternehmen haben. In den Verhandlun-
gen der EU-Gesetzgeber wird es aus Sicht der Beschäftigten darauf ankom-
men, dass dem Ansatz der Kommission gefolgt wird und, wo möglich, wei-
tergehende Vorschläge des Europäischen Parlaments durchgesetzt werden. 
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB 2024b) begrüßt und unterstützt 
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den Reformansatz von Kommission und Parlament ausdrücklich, während 
die Arbeitgeberverbände (BusinessEurope et al. 2024) entscheidende Ände-
rungen ablehnen. 

Drei in der Reformdebatte vom Europäischen Parlament aufgenommene 
Vorschläge könnten EBR als Akteure der transnationalen innerbetrieblichen 
Demokratie in besonderer Weise aufwerten: Erstens würde ein Sanktions-
rahmen mit direktem Bezug zur DSGVO die demokratischen Rechte der Be-
schäftigten verbessern und mit dem Datenschutz auf eine Stufe stellen. Die 
damit einhergehende Vereinheitlichung der Sanktionsregime in den Mit-
gliedsstaaten würde auch bedeuten, dass EBR-Rechte unabhängig vom Sitz 
eines Unternehmens gleichwertig sind. Zweitens würde ein Unterlassungs-
anspruch im Zusammenhang mit einer einstweiligen Verfügung dem Ma-
nagement deutlich machen, dass EBR ernstzunehmende Vertreter*innen 
der internationalen Belegschaften sind, die im Zweifel Unternehmensent-
scheidungen auf Eis legen können, bis ihre Rechte vollends respektiert wer-
den. Drittens würde der vom Europäischen Parlament in die Debatte einge-
brachte Vorschlag, Stellungnahmen von EBR verbindlich in die Entschei-
dungsfindung in transnationalen Angelegenheiten einzubeziehen, dem EBR 
neue Kompetenzen verleihen, die über die bloße Unterrichtung und Anhö-
rung hinausgehen. Zwar wurden die praktischen Implikationen dieses Vor-
schlags noch nicht weiter ausformuliert. Doch ist dies ein interessanter An-
satz für die zukünftige Weiterentwicklung Europäischer Betriebsräte im 
Sinne einer tatsächlichen Beteiligung von Beschäftigten an transnationalen 
Unternehmensentscheidungen. 
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